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I. Anlage 1 

Temporäres Preismodell 

 

Dieses Preismodell ist gültig vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020. Anschließend gilt 

das reguläre Preismodell der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der bevestor 

GmbH. 

 

Die reduzierte All-In-Fee Gebühr für die Nutzung des bevestor-Angebotes, der beves-

tor-Applikation und der über bevestor vermittelten Leistungen der DekaBank Deut-

sche Girozentrale (im Folgenden: „DekaBank") sowie der Deka Vermögensmanage-

ment GmbH (im Folgenden: „Deka Vermögensmanagement“) kannst du folgender 

Tabelle entnehmen.  

 

Ab 01.01.2021 gilt das reguläre Preismodell gemäß Anlage 1 unserer Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen weiter. Die aktuelle Fassung findest du auf  

www.bevestor.de/rechtliche-hinweise. 

 

Mit der All-in-Fee sind sämtliche Leis-

tungen von bevestor, der DekaBank 

und der Deka Vermögensmanagement 

abgegolten. Etwaige Depot- und Trans-

aktionskosten sind in der All-in-Fee ent-

halten. Davon nicht erfasst sind die pro-

duktimmanenten Kosten, die im Preis 

des Fonds enthalten sind. Diese erge-

ben sich aus den jeweiligen gesetzli-

chen Verkaufsunterlagen.  

 

Die All-in-Fee beträgt  

 

• Dachfonds (Anlagekonzept "Relax") 

mit/ohne Anlageschutz  

 

• Kundenportfolio (Anlagekonzept "Sel-

ect"/Anlagekonzept "Select Nachhaltig-

keit") ohne Anlageschutz 

  

• Kundenportfolio (Anlagekonzept "Sel-

ect"/Anlagekonzept "Select Nachhaltig-

keit") mit Anlageschutz  

 

Besteht der Anlageschutz beim Kun-

denportfolio (Anlagekonzept "Sel-

ect"/Anlagekonzept "Select Nachhaltig-

keit") nicht während des gesamten Ab-

rechnungszeitraums, so fällt die All-in-

Fee in Höhe von 0,97 % zeitanteilig für 

denjenigen Zeitraum an, während des-

sen der Anlageschutz bestand, während 

für den übrigen Zeitraum die All-in- Fee 

in Höhe von 0,78 % berechnet wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,88 % von 01.07. bis 31.12.2020  

 

 

0,78 % von 01.07. bis 31.12.2020  

 

 

 

0,97 % von 01.07. bis 31.12.2020  

 

 

(alle Angaben inkl. gesetzlicher  

Umsatzsteuer)  
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Die All-in-Fee wird auf Basis des für je-

den Bankarbeitstag festgestellten De-

potwertes, auf Basis der jeweils aktuel-

len Tageskurse, ermittelt und bezogen 

auf den Jahresdurchschnittswert (vom 

1.12. des Vorjahres bis zum 30.11. des 

laufenden Jahres) des auf dieser Basis 

ermittelten Depotwertes (im Folgenden: 

„Bemessungsgrundlage“) berechnet.  

 

Die All-in-Fee für die Zeit vom 01.12. 

des Vorjahres bis zum 30.11. des lau-

fenden Jahres wird am 1. Freitag im De-

zember des laufenden Jahres fällig.  

 

Die Zahlung der All-in-Fee erfolgt durch 

Lastschrifteinzug der DekaBank vom 

Referenzkonto des Kunden.  

 

Bei Beginn und Beendigung der Depot-

verbindung fällt die All-in-Fee zeitantei-

lig bezogen auf das betreffende Jahr 

an. Bei Beendigung der Depotverbin-

dung ist sie mit Zahlung des Auszah-

lungsbetrages fällig. Die zeitanteilige 

Belastung der All-in-Fee wird in diesem 

Fall durch Verrechnung mit dem Aus-

zahlungsbetrag vorgenommen.  

 

Der Betrag des Gebührenanspruchs 

von bevestor entspricht dem Anteil von 

bevestor an der All-in-Fee; dieser be-

rechnet sich aus dem Gesamtbetrag der 

All-in-Fee abzüglich der Gebühren der 

Depotbank (derzeit: Euro 12,18 inklu-

sive Umsatzsteuer) und der Gebühren 

der Deka Vermögensmanagement (der-

zeit: 0,15 % der Bemessungsgrundlage 

bei dem Anlagekonzept "Relax" mit An-

lageschutz und 0,15 % der Bemes-

sungsgrundlage bei dem Anlagekonzept 

"Select"/ Anlagekonzept "Select Nach-

haltigkeit" mit Anlageschutz).  

 

 


